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Gremium  Zuständigkeit 
beraten in der Sitzung 

am dafür dagegen enthalten 

 Haushalts- und Finanzausschuss Vorberatung 22.04.2014    

 Kreisausschuss Entscheidung 23.04.2014    

 
 

Vollständige Einzahlung des Gesellschaftsanteils des Landkreises Vorpommern-Rügen am 
Eigenkapital der Ostmecklenburgisch-Vorpommerschen Verwertungs- und Deponie GmbH 
(OVVD) nach abschließender Bewertung des Eigenkapitals auf der Grundlage des 
Jahresabschlusses 2012 

Beschlussvorschlag: 
 
Der Kreisausschuss genehmigt eine Ausgabe von 69.460 EUR als Einzahlung in die Kapitalrücklage 
der Ostmecklenburgisch-Vorpommersche Verwertungs- und Deponie GmbH (OVVD). 
 
 

 

 

Stralsund,  

 
 
 

Ralf Drescher 
- Landrat - 

 
 
 
 
 

Beschlussvorlage 
Federführender Fachdienst:  

Eigenbetrieb Abfallwirtschaft  
Vorlagen  Nr.: 

BV/1/0350/1 

Status: öffentlich 
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Begründung: 
 
Gemäß Kreistagsbeschluss 147-09/2012 vom 29. Oktober 2012 ist der Landkreis seit dem 
1. Januar 2013 Gesellschafter der Ostmecklenburgisch-Vorpommersche Verwertungs- und 
Deponie GmbH (OVVD GmbH) mit einem Gesellschaftsanteil von 2,5 %. Die vorläufige 
Bewertung dieses Gesellschaftsanteils ergab sich entsprechend des Wirtschaftsplanes 2012 
der OVVD und der Prognose des Eigenkapitalbestandes zum 31. Dezember 2012 mit einer 
Summe von 565.000 EUR. 

Aus dem Jahresergebnis 2012 der OVVD wurde der Eigenkapitalbestand erhöht, so dass sich 
der Anteil des Landkreises Vorpommern-Rügen (2,5 %) ebenfalls erhöht hat.  

Daraus ergibt sich für den Landkreis eine Nachzahlung in Höhe von 69.460 EUR für den 
übernommenen Gesellschaftsanteil. 

Die Berechnung der Nachzahlung wurde im anliegenden Vermerk zur Vereinbarung zum 
Beitritt des Landkreises Vorpommern-Rügen zur OVVD GmbH vom 14.12.2012 untersetzt. 

Die Finanzierung erfolgt aus der Gewinnrücklage des Eigenbetriebes Abfallwirtschaft 
Vorpommern-Rügen, die entsprechend der Kreistagsbeschlüsse zur Verwendung der 
Jahresüberschüsse für zukünftige Entwicklungen und potentielle Risiken der 
Abfallwirtschaft eingesetzt werden soll. 

Gemäß § 11 Absatz 1 Satz 3 der Hauptsatzung des Landkreises Vorpommern-Rügen obliegt 
diese Entscheidung dem Kreisausschuss.  

 

   

Anlagen: 
Anlage 1: Schreiben OVVD GmbH 
Anlage 2: Vermerk zur Vereinbarung zum Beitritt 
Anlage 3: Vereinbarung zum Beitritt 
 
 
Finanzielle Auswirkungen:  keine haushaltsmäßige Berührung 

Gesamtkosten:       

Finanzierung  
Veranschlagung im 

aktuellen Haushaltsplan:  

Produkt/Konto:             

über- oder 
außerplanmäßige Ausgabe: 

Deckung erfolgt aus 
Produkt/Konto:  
- MA       
- ME       

      

Folgekosten in kommenden 
Haushaltsjahren: 

Haushaltsjahr:              

Haushaltsjahr:              
Haushaltsjahr:              
Haushaltsjahr:              

Bemerkungen: 
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